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Zweck.

Gemeinde¬
eigentum.

Oberster
Grundsatz.

Inhalt des
Inventars.

Ver¬
änderungen.

Einsicht¬
nahme.

Merkblatt XVI.
Inventar.

1. Das Inventar dient zur Verzeichnung des

Gemeindeeigentumes.

2. Das Gemeindeeigentum zerfällt:

a) In das Gemeindevermögen, das der Gemeinde

selbst zur Bestreitung der Gemeindeauslagen

dient (Grundstücke, Häuser, Unternehmungen,

Kapitalsvermögen),

b) in das Gemeindegut, das entweder dem all¬

gemeinen Gebrauche dient oder dessen Nutzung

bestimmten Personen in der Gemeinde vorbe¬

halten ist.

3. Oberster Grundsatz:

3) Das gesamte Eigentum der Gemeinde (Gemeinde¬

vermögen und Gemeindegut) ist ungeschmälert zu

erhalten,

d) der jeweiligen Generation sollen nur die Erträg¬

nisse zukommen.

4. Das Inventar ist über alle Vermögens-

schaften und alle Schulden der Gemeinde sowie Ge¬

meindeanstalten zu errichten.

5. Alle im Verlaufe eines Jahres eintretenden

Veränderungen sind bei Erstellung der Jahresrech¬

nung im Inventar ersichtlich zu machen.

6. Jedem Gemeindemitgliede ist die Einsicht in

die Inventars gestattet.
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